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Zweites Blatt.
Fortsetzung der amtlichen Bekanntmachungen aus dem ersten Blatt.

MlMtMchW
Nr . W I. 4100,1 . 17 . K. R A,

betreffend Beschlagimyine Md Bestandgerhebung oo»
Torffeffern lSlattscheiden ooa Erisphorum).

Vom 14 April IS 17.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des

Königlichen Kciegsministerlums hiermit zur allgemeinen Kennt¬
nis gebracht mit dem Bemerken , daß , soweit nicht nach den
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,

- jede . . Zuwiderhandlung gegen * bie Beschlagnahnrevir«
schriften nach § 6*) der Bekanntmachungen über die Si¬
cherstellung von Kriegsbedarf vom 24 . Juni 1915 (Reichs-
Gesetzbl . S . 357 ) in Verbindung mit den Erganzungs-

. bekanntmachnngen vom 8 . Oktober 1915 uud vom 25 . Äto-
oember 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 645 und 778 ) uad vom
14 . Septemb r 1916 (Reichs -Gesetzblatt Seite 1019 ) und
jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach § 5 **)
der Bekanntmachung über Voratserhebungen vom 2 . Feb¬
ruar 1915 , 3, September 1915 und 21 . Oktober 1915
(Reichs Gesetzblatt S . 54 , 54g und 684 ) bestraft ' wird.
Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der
Bekanntmachung zur Fernhaltung uazuoerläisiger Personen
vom Handel vom 23 . September 1915 (Reichs -Gesetzblatt
S . 603 ) untersagt werden.

8 i.
Bon der Beschlagnahme betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung betroffen sind alle Torf¬
fasern (Blattscheiden von Eriophorum ), soweit sie mit der
Hand gesammelt oder mechanisch ausgesondert worden sind,
gleichviel in welchem Zustand der Vertorfung sie sich be¬
finden.

§ 2.
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen-
*) Mit • »flnjni * bis zu einem Aahre »der mit ölet »strafe bis zu

zehntausend M «rk wir », sofer« nicht noch »l>, «meinen ktrafaefttzen hihere
Wtraftn »erwirkt ftn», bestraft:

1.
2 . » er unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseileschasft,

beschädigt oder zerstört, verwendet, »eikoult oder kouft oder ein
anderes Leräußerungs - »der Erwerbs,efchäfl über ihn abschließi;

Z. wer der Berpstichtrmg, die beschlagnahmt, » Gegenstände zu var-
wahren und pstrglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4 . war den nach ß 5 erlassenen Ausführungsbestirnmungen zuwid . r-
handelt

**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Verord¬
nung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich
unrichtige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft , auch könne » Vor¬
räte . die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt
werden . Ebenso wird bestraft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lager-
büchcr einzurichten oder zu führen unterläßt .- Wer fahrlässig die Aus¬
kunft . zu der rr aus Grund dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben
wacht , wird mit Geldstrase , bis zu dreitausend Mark oder im Unver-
mögensfalle 'mit Gefängnis bis zu sechs Monate » bestraft.

stände werden hiermit beschlagnahmt , soweit sich nicht ans
den nachfolgenden Bestimmungen Ausnahmen ergeben

8 3.
Wirkung der Beschlagnahme.

Tie Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenstän¬
den verboten ist und rechtsgeschästliche Verfügungen über
diese nichtig sind . Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen
stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen . Trotz der Be¬
schlagnahme sind alle Veränderungen und Verfügungen zu¬
lässig, die mit besonderer Zustimmung der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsininisteriums
oder auf Grund der nachfolgenden Bestimmungen erfolgen.

. . . . .. . . . . , § 4 , . .
Beräußerungs - und Ablieserungserlaubnis für nicht aus¬

bereitete Torffasern.
Trotz der Beschlagnahme wird die Veräußerung und

Ablieferung der nicht ausbereiteten Torffasermengen an die
nachstehenden Aufbereitungsanstalten , nämlich:

1. Torfverwertnng Poggenmoor , Edurard Dyckerhoff G.
m . b. H., Poggenhagen b. Neustadt a . Rübenberge,

2. Norddeutsche Torsmoorgesellschaft Triangel b.Gifhorn,
3 . Gräfl . von Landsberg 'sche Torfstreufabrik G . m . b.

H ., Velen i. Wests.,
4 . Torfwerke Agilla G . m . b H ., Abt . Dirschau i. Westpr .,

gestattet.
Der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußi¬

schen Kriegsministeriums steht das Tllecht zu , weitere Auf¬
bereitungsanstalten ; die zur Annahme und zum Ankauf
beschlagnahmter Torffasern berechtigt sind , zu bestimmen.
Die Namen dieser Aufbereitungsanstalten werden im
Reichsanzeiger bekanntgegeben.

Ferner ist trotz der Beschlagnahme die Ablieferung der
absichtlich angesammelten und noch nicht aufbereiteten Torf-
Gsermengeu an die von der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums zur Annahme
besonders ermächtigten Torfwerke oder deren Beauftragte
als Sammelstellen zum Zlvecke der Veräußerung und Ab¬
lieferung an die vorbezeichneten oder an die von der Kriegs-
Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmini¬
steriums noch zu bestimmenden Aufbereitungsanstalten ge¬
stattet.

Die zur Annahme beschlagnahmter Torffasern berechtig¬
ten Torfwerke werden von der Kriegs -Rohstoff -Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums mit einem
Ausweis versehen ; ihre Namen werden im Reichsanzeiger
bekanntgegeben .,

§ 5-
Beräutzerungspreis für nicht ausbereitete Torffasern.

Die Aufbereitungsanstalten sind von der Kriegs -Roh¬
stoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeri¬
ums verpflichtet worden , für die gemäß § 4 veräußerten



Mengen unmittelbar oder durch Vermittlung der als An¬
nahmestellen zugelassenen Torfwerke oder deren Beauf¬
tragte an dieAblieferer der gemäß § 4 abgelieferten Mengen
einen Uebernahmepreis von 25 J<  für 1 Kubikmeter gesam¬
melter Torffasern zu zahlen.

Dieser Preis versteht sich für gesanimelte Torffasern auf
dem Wagen gemessen oder bei Schüttung von mindestens
y2 Meter Höhe und 1 Meter Breite , frei Sammelstelle oder
frei der »on dieser bezeichneteu Verladeplätze , unter der
Voraussetzung , daß die Torsfasern ohne erhebliche Beimi¬
schung von mchtfaserigen Bestandteilen abgeliefert werden
und den bei jeden der zugelassenen Aufbereitungsanstalten,
Sammelstellen oder Ladeplätzen ausliegenden Proben ent¬
sprechen.

Diese Proben sind als solche von der Moorversuchssta-
tion in Bremen oder Moorkulturanstalt in München kennt¬
lich gemacht.

Bei erheblicher Beimischung von nichtfasrigen Bestand¬
teilen oder bei sonstigen erheblichen Abweichungen von den
Proben ist ein entsprechender Preisabzug zulässig.
Kommt eine Einigung zwischen Ablieferern und Sammel¬
stellen über den Uebernahrnepreis nicht zustande , so hat dir
Sammelstelle das Preisangebot derjenigen Aufbrreilungs-
anstalt , an welche dieVeräußerung erfolgen soll , einzuholen.
Ist der Veräußerer mit dem von der Aufbereitungsanstalt
gebotenenllbernahmepreis nicht einverstanden , kann auf sei¬
nen Wunsch die Preisfestsetzung durch die Moorversuchs¬
station Bremen oder die Moorkulturanstalt München er¬
folgen . Er hat sich gegenüber der angerufenen Stelle zu
verpflichten , die Kosten der Feststellung des Uebernahme-
preises zur Hälfte zu übernehmen ; die andere Hälfte wird
von der Aufbereitungsanstalt übernommen.

Die Aufbereitungsanstalten sind von der Kriegs -Roh-
stoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeri¬
ums verpflichtet worden , den als Sammelstellen zugelasse-
nen Torfwerken im Falle der Veräußerung der angesam¬
melten Mengen durch die Ablieferer an die Äufbereitungs-
anstalten für die Organisation der Sammlung , Abnahme,
Bewertung . Aufbewahrung , pflegliche Behandlung , Ver¬
packung und Verladung der bei den Torfwerken angeliefer¬
ten Torffasern eine Gebühr von 5 <M  für 1 Kubikmeter der
bei den Sammelstellen angelieferten Torffasern zu zahlen,
soweit diese den für die Festsetzung des Ilebernahmepreises
vrn25 <M für 1 Kubikmeter gesammelter Torffasem gelten¬
den Bestimmungen entsprechen.

Bei Minderung des Ilebernahmepreises unter 25 Ji  für
1 Kubikmeter ermäßigt sich diese Gebühr verhältnismäßig.

5 6.
AufbereitungserlaubniS.

Trotz der Beschlagnahme ist die Aufbereitung der Dorf-
fasern den gemäß § 4 zugelaffenen Aufbereitungsanstalten
zu den diesen Firmen vorgeschriebenen Bedingungen und
Zwecken gestattet.

Die Anfbereitungsanstalten unterstehen dauernder amt-
" licher Ueberwachnng.

§ 7.
Peräußerungserlaubnis für aufbereitete Torffasern.
Trotz der Beschlagnahme dürfen die gemäß § 4 zugelas¬

senen Aufbereitungsanstalten dieTorfsasern nach ihrer Auf¬
bereitung an die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft , Ber¬
lin SW . 48 , Verl . Hedemannstr . 3 , veräußern und abliefern

5 r.
Meldepflicht , Meldestelle und Enteignung.

Beschlagnahmte Torffasern (§ 1) von mndesteus 5
Kubikmeter Menge , die

a ) nicht spätestens sechs Wochen nach dem Ansammeln
dieser Menge an eine der gemäß § 4 zugelassenen Auf¬
bereitungsanstalten veräußert worden sind , oder

t>) sich im Gewahrsam der gemäß § 4 zu gelassenen Aus-
bereitungsanstalten befinden,

unterliegen der Meldepflicht.
Die Meldungen haben .monatlich zu erfolgen und sind

an das Webstosfmeldeamt des Kriegsministeriums , Berlin
SW . 48 , Berl . Hedemannstr . 10 , mit der Aufschrift „ Be¬
trifft Torffaserrneldung " zu erstatten.

Hinsichtlich der gemäß § 8, Ziffer a , meldepflichtiß ge¬
wordenen Mengen ist Enteignung zu gewärtigen.

5 9.
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung der meldepflichtigen Gegenstände (§
sind verpflichtet:

1 . Personen , die solche Gegenstände im Gewahrsam ha¬
ben oder aus Anlaß ihres Handelsbetriebes oder sonst
des Ertverbes wegen taufen oder verkaufen;

2 . landwirtschaftliche oder gewerbliche Unternehmer , jn
deren Betriebe solche Gegenstände erzeugt oder »erar-
beitet werden;

3 . Kommunen , öffentlich -rechtliche Körperschaften und
Verbände.

z 10.
Stichtag und Meldefrist.

Zu melden rft der am ersten Tage jeden MonatS tatfäch - ‘
lich vorhandene Bestand an meldepflichtigen Gegenständen
(§ 8). Die Meldung ist bis zum 10 . eines jeden Monat » zu
erstatten.

5 u.
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , welch« diese Bekanntmach¬
ung betreffen ; insbesondere auch Freigabeanträge , sind an
die Kriegs -Rohftoff -Abteilung (Sektion W . I .) des König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48 , Bert.
Hedemannstr . 10, zu richten , welche für die Entscheidung
zuständig ist. . . . _

§ 12.
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachung tritt mit dem 14 . Dlpril in Kraft.
Kr»« ls« rt

14 . # ( . ,1 H17.

Stelle . Generalkommando des 18. Armeekorps.
Das Gouvernement der F̂eßung Mainr.

Vermischte Nachrichten.
§ HlätziShsi« , 17. April. Dar Proviantamt

in Mainz gibt bekannt: Da vrr gesetzliche Hafer-
prei» von 270 Mark pro Tonne ad Berladepation
nur noch bis Ende April di. Ir . seine Gültigkeit
behält und vom 1. Mai ab nur noch der Preis
von 250 Mark gezahlt werden darf, werden die
Besitzer in ihrem eigenen Interesse dringend er¬
sucht, alle noch verfügbaren Hafermengen unverzüg¬
lich an daß Proviantamt zur Ablieferung zu brin¬
gen. Säcke werden auf Wunsch kostenfrei zur
Verfügung gestellt. Bezahlung erfolgt sofort nach
Eingang der Ware und finv Waggonsendungeil
an da» Proviantamt Mainz, Hauptdahnhos, An¬
schlußgleis« Heinallee zu richten.

— Aüdoltzei«, 23. März. Von der Preuß.-
«hein. Dampfschifffahrts-Vesellschaft« erden Matro¬
sen gesucht. Auskunft erteilt di» hiefige Agentur.
(Siehe Anzeige in heutiger Nummerd». Bl)

m GrisonhttM fl. Ah . 1. April. Gin Wald-
brand ist im Tale von Nothgottes in der Nähe
der Nonnenmühle auSgebrochen. Er konnte bald
gelöscht werden.

m Lorch>. PH., 17. April. Der Strecken¬
wärter Scholl sah, al» er nacht» seine Strecke
abschritt, oberhalb der hiesigen Bahnhofes zwei
Männer, von denen einer«inen Sack Mehl trug.
Gr ging hinter ihnen her, erhielt aber, al» er sie

eingeholt hatte, von dem einen einen wuchtigen
Schlag, der ihn bewußtlo, zu Boden warf. Am
Morgen wurde er gefunden. Der Sack Mehl
lag auf ihm, auch hatte er schwere Kopfverletz¬
ungen. Wenn der Sack nicht von einer anfahrenden
Lokomotive au» gesehen worden wäre, dann wäre
er sicher überfahren worden. Der Sack war von
den Dieben aus einem Eisenbahnwagen, der hier
beladen worden war entwendet worden. Der
Verletzte wurde nach Bingen ins Hospital gebracht. '

in Biügoü, 17. April. I, , Bingen soll eine
Molkerei errichtet werden. In der nichtöffent¬
lichen Sitzung der Ttadtverardnetenversammlung
wurde darüber von dem Landtagsadgeordneten
Soherr berichtet. Die staatlichen Stellen werden
gegen di« Schaffung dieser Ginrichtung keinen
Widerspruch erheben, weitere Schrifte in dieser
Sache werden die Herren Soherr und Scholl tun.

Wle«bido». 18. Apiil. s,n Flüchtling von
der Bark„Tinto." Unter den mit der Bark
„Tinto" von Chile nach Drontheim geflüchteten
wackeren jungen Seeleuten befand sich auch der
lSeekadett Guido >ahl, Sohn bet früher beim
Amtsgericht in AüdeSheim tätigen Herrn AmtS-
anwaltschaftSratS Bahl. D,r junge Seemann traf
zur großen Freude seiner Eltern nach dreijährig»!
Abwesenheit vor den Festtagen hier ein und
hat sich bereit» der Kriegsmarine zur Verfügung
gestellt.

h £ t» fSUtxngfit, 15. April. Die amtlichen
Stellen beschäftigen sich gegenwärtig mit einet
Krankheitserscheinung, die in der Form von Lun»
genentjünduiig auftrckt und außerordentlich rasch
den Tod herdeifithrt. Im Hause der Landwirt»
Rörig  erkrankte zuerst der 84jährige Vater und
starb innerhalb 48 Stunden, nach weiteren 43
Stunden verschied sein 48jähriger Sohn unter
den gleichen Erscheinungen. Wenige Tage später
folgte eine 52jährige Tochter. Dann erkrankte
der aus Fritzlar zur Beisetzung seiner Angehtrigen
erschienene zweite Sohn des Hanfes und verstarb
zwei Tage darauf in Fritzlar. Ferner fiel ein
Man», der bei « örigs eine Nachtwache gehalten
hatte, der Krankheit zum Opfer.

— Keine Weiterbelieferung der Bierbrauereien
mit « erste. Es sind in neuerer Zeit in der Preß«
«tilnmen laut geworden, daß trotz der ungünstigen
Getreideverforgung di« Weiterbelieferung der Bur-
braueroie» mit Gerste zur Bierdereitung erfolg,.
Diese Mitteilung ist unzutreffend. Ln» Krieg»-
«rnährung»,mt teilt mit, daß die an Gerste ver¬
fügbaren Mengen in erster Linie für die Herstell¬
ung »on Nährmitteln, inrdesonder« von Graupen
und Grütze, in geringen Mengen für die Fabrikan¬
ten von Getreidekaffe« und Preßhefe Verwendung
finden.

Leranrw. Ech.riftj»itimg: A. V, Me ». MdvöheM
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